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Hinweise

1.  Regenwasserbewirtschaftung

Die Beseitigung des anfallenden Niederschlagswassers richtet sich nach § 51a LWG in Verbindung mit

der örtlichen Entwässerungssatzung.

2. Geruchsimmissionen

In dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Geruchsimmissionen ausgehend von den

umgebenden landwirtschaftlichen Betrieben und Nutzungen zu erwarten.

3. Lärmimmissionen

In dem Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind Lärmimmissionen ausgehend von den umgebenden

Eisenbahnlinien (Deutsche Bahn, Zechenbahn) zu erwarten.

Für die Bereiche mit der Kennzeichnung A werden als vorbeugenden Schallschutz folgende Maßnahmen

empfohlen:

a) Die Grundrisse der Wohnungen sollten so gestaltet sein, dass notwendige

Fenster/Raumlüftungseinrichtungen von Schlaf-/Individualräumen nicht nach Süden, sondern zu den

lärmabgewandten Gebäudeseiten ausgerichtet sind, oder es sollte eine kontrollierte Lüftung eingebaut

werden.

b) In der Anordnung und Gestaltung von Freisitzen, Terrassen u. ä. wird empfohlen, die

Lärmimmissionen von Süden zu berücksichtigen, z. B. durch die lärmabschirmende Wirkung von

Gartenmauern, Stellung der Garagen und dgl.

4. Vorhandene Versorgungsleitungen

In dem Geltungsbereich verlaufen mehrere Versorgungsleitungen, die gegebenfalls bei den

Erschließungsmaßnahmen der neuen Baugebiete umgelegt werden müssen. Die ungefähre Lage der

Leitungen ist in dem Bebauungsplan nachrichtlich gekennzeichnet.

Bei evtl. Tiefbauarbeiten ist auf die vorhandenen erdverlegten Versorgungseinrichtungen Rücksicht zu

nehmen, damit Schäden und Unfälle vermieden werden. Schachtarbeiten in der Nähe von

Versorgungseinrichtungen sind von Hand auszuführen. Die Versorgungsträger (RWE

Westfalen-Weser-Ems Netzservice GmbH, Netzplanung in Ibbenbüren, Telefon 05451/58 30 54;

Deutsche Telekom, Tel. 05451/9171-164; Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land, Tel.

05451/9000) sind nach vorheriger Rücksprache gerne bereit, den Verlauf der erdverlegten

Versorgungseinrichtungen in der Örtlichkeit anzuzeigen.

5. Bergbau

Neubebauung bzw. Änderungen an den vorhandenen Bauwerken sind vor Planungsbeginn mit dem

Steinkohlenbergwerk Ibbenbüren, zurzeit RAG Anthrazit Ibbenbüren GmbH, abzustimmen.

6. Kampfmittel

Die Durchführung aller bodeneingreifenden Baumaßnahmen sollte mit der gebotenen Vorsicht erfolgen,

da ein Kampfmittelvorkommen nicht völlig ausgeschlossen werden kann. Sofern der Verdacht auf

Kampfmittel aufkommt, ist die Arbeit sofort einzustellen und der Staatliche Kampfmittelräumdienst zu

verständigen (technische Einsatzleitung Tel.: 02331/6927-3885, Mo und Di 7:30 bis 16:15 Uhr, Mi bis Fr

7:30 bis 15:45 Uhr, nach Dienst: 02931/82-2281).

7. Altlasten

Das Betriebsgelände der ehemaligen Kohlenwäsche wurde in den letzten Jahren freigeräumt und

bodensaniert. Am 3. September 2001 wurde vom Bergamt Kamen der Abschlussbetriebsplan

zugelassen und das Gelände aus der Bergaufsicht entlassen.

Sollten sich dennoch bei Erdarbeiten Auffälligkeiten nach Farbe, Geruch usw. im Boden zeigen, die auf

eine Verunreinigung mit umweltgefährdenden Stoffen hindeuten, ist die Untere Bodenschutzbehörde des

Kreises Steinfurt (Tel.: 02551-692533) durch den verantwortlichen Bauleiter oder Bauherrn unverzüglich

zu benachrichtigen.

Die vorhandenen Grundwassermessstellen (GWM 10, GWM 20, GWM 30) sind zu erhalten. Die

Beseitigung ist mit der unteren Bodenschutzbehörde abzustimmen.

Die untere Bodenschutzbehörde ist bei künftigen Baumaßnahmen oder geplanten Umnutzungen

rechtzeitig im Genehmigungsverfahren zu beteiligen.

Die Untersuchung des Büro Dr. Schleicher & Partner vom 9.12.2010 (Proj.-Nr.: 210499) zeigt lediglich

für eine Teilfläche (im Bereich der neuen Parzellen a und b) geringe Auffälligkeiten für den Parameter

Blei. Hieraus ergeben sich keine Einschränkungen für die wohnbauliche Nutzung. Bei der Aufnahme von

Bodenmaterial können sich jedoch weitergehende abfallrechtliche Anforderungen ergeben. Soweit bei

den Bauvorhaben im Untersuchungsbereich (Bericht des Büro Dr. Schleicher & Partner vom 9.12.2010,

Proj.-Nr.: 210499) am Rodenweg eine Aufnahme und externe Verwertung von Bodenmaterial

vorgesehen ist, ist das Vorgehen vorab mit der unteren Bodenschutzbehörde des Kreises Steinfurt

abzustimmen.

8. Bauwerksgründung

In dem Bereich der ehemaligen Kohlenwäsche sind die Bodenverhältnisse in der oberen Schicht

inhomogen und gering tragfähig. Bei Gebäuden mit geringen Lasten (Wohnhausbebauung und vgl.) ist

für eine Bauweise ohne Unterkellerung unter den Fundamenten ein ca. 50 cm starker Bodenaustausch

ausreichend. Bei Gebäuden mit höheren Lasten ist eine Gründung in dem tragfähigen Sandgrund

vorzunehmen. Für weitere Angaben wird auf die Baugrunderkundung des Ingenieurbüros Trischler und

Partner GmbH, Darmstadt, a. d. J. 1997, einsehbar bei der Stadtverwaltung Ibbenbüren, verwiesen.

9. Bodendenkmalpflege

Da Belange der paläontologischen Bodendenkmalpflege betroffen sind, muss Folgendes berücksichtigt

werden:

1. Erste Erdbewegungen sind rechtzeitig (ca.14 Tage vor Beginn) dem Amt für Bodendenkmalpflege,

Bröderichweg 35, 48159 Münster und dem Westf. Museum für Naturkunde, Referat Paläontologie,

Sentruper Straße 285, Sentruper Straße 285, 48161 Münster schriftlich mitzuteilen.

2. Dem Westf. Museum für Archäologie/Amt für Bodendenkmalpflege (Tel. 0251/2105-252) oder der

Gemeinde als Untere Denkmalbehörde sind Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde,

aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit) unverzüglich

zu melden. Ihre Lage im Gelände darf nicht verändert werden (§§ 15 und 16 DSchG).

3. Dem Amt für Bodendenkmalpflege oder seinen Beauftragten ist das Betreten der betroffenen

Grundstücke zu gestatten, um ggf. archäologische und/oder paläontologische Untersuchungen

durchführen zu können (§19 DSchG NRW). Die dafür benötigten Flächen sind für die Dauer der

Untersuchungen freizuhalten.

4. Das Referat Paläontologie des Westf. Museums für Naturkunde weist noch auf die besonderen

geologischen Verhältnisse im Planungsbereich hin. Es ist zu vermuten, dass bedeutende

erdgeschichtliche Funde freigelegt werden. Funde dieser Art sind dem Amt für Bodendenkmalpflege

zur wissenschaftlichen Bearbeitung zu überlassen (§§ 16 und 17 DSchG NRW).

10. Energiestandard von Gebäuden

Aus Gründen des Klimaschutzes und der Wirtschaftlichkeit ist vom Bauherrn ein Energiestandard der

Gebäude anzustreben, der über dem Anforderungsniveau der geltenden rechtlichen Bestimmungen

(z.B. Energieeinsparverordnung - EnEV) liegt. Es empfiehlt sich, zur Planung im Einzelfall sinnvollen

Maßnahmen frühzeitig einen qualifizierten Energieberater (z.B. Energieberatung der Verbraucher-

zentrale, Wärmeschutzsachverständigen) hinzuzuziehen.

Textliche Festsetzungen für den Ergänzungsbereich

gem. § 9 Abs. 1 BauGB

1. Art und Maß der baulichen Nutzung

a) Die nach § 4 Abs. 3 Nr. 1, 3, 4 und 5 BauNVO in Allgemeinen Wohngebieten ausnahmsweise

zulässigen Nutzungen sind gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes und

somit nicht zulässig.

b) In den Allgemeinen Wohngebieten darf die zulässige Grundfläche durch Anlagen gemäß § 19 Abs.

4 BauNVO um maximal 25% überschritten werden.

2. Garagen und Nebenanlagen

a) Zwischen geschlossenen sowie offenen Garagen (Carports) und der zugeordneten

Erschließungsstraße ist auf der Zufahrtsseite ein Mindestabstand von 5,00 m einzuhalten.

b) Zwischen öffentlichen Verkehrsflächen und der Längsseite von geschlossenen sowie offenen

Garagen und Nebenanlagen ist ein Mindestabstand von 0,50 m einzuhalten (siehe auch Festsetzung

Nr. 5 b).

3. Höchstzulässige Zahl der Wohnungen

a) Im Bereich mit der festgesetzten Zahl von max. 2 Wohnungen ist je Einzelhaus und je

Doppelhaushälfte die angegebene Zahl der Wohnungen maximal zulässig.

b) Im Bereich mit der festgesetzten Zahl von max. 4 Wohnungen sind je Einzelhaus max. 4

Wohnungen und je Doppelhaushälfte max. 2 Wohnungen zulässig.

4. Grünflächen

[im Ergänzungsbereich nicht betroffen]

5. Anpflanzungen und Bindungen für den Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen

Bepflanzungen

a) In den Allgemeinen Wohngebieten ist auf den privaten Grundstücksflächen je 100 m² einer

überbauten Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 4 BauNVO ein bodenständiger, heimischer,

großkroniger Laubbaum fachgerecht zu pflanzen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten.

b) In den Allgemeinen Wohngebieten sind Längsseiten von Garagen, offenen Garagen (Carports) und

Nebenanlagen, deren Abstand zu öffentlichen Verkehrsflächen weniger als 3,00 m beträgt, mit einer

Hecke abzupflanzen oder ganzflächig mit einer Wandbepflanzung zu begrünen.

6. Passive Lärmschutzmaßnahmen

Aus Gründen des Schallschutzes werden folgende Maßnahmen vorgeschrieben, der Nachweis ist

gem. DIN 4109 zu führen.

Von den Auflagen sind Ausnahmen zulässig, wenn der Schallschutz auf andere Weise nachweislich

sichergestellt wird.

a) Für Aufenthaltsräume in Wohnungen und Wohngebäuden sind die erforderlichen

Schalldämm-Maße (erf. R' w,res) durch die Außenbauteile (Wand, Fenster, Lüftung etc.) gemäß der

Flächenkennzeichnung einzuhalten:

       LS: A                                35 dB

       alle sonstigen Flächen     30 dB

       LS: B und C                      [im Ergänzungsbereich nicht betroffen]

Örtliche Bauvorschriften für den Ergänzungsbereich

gem. § 86 BauO NW i. V. m. § 9 Abs. 4 BauGB

(nahezu wie bisher im Bebauungsplan Nr. 56)

1. Gestaltung der Dächer in den Allgemeinen Wohngebieten

a) Die festgesetzten Trauf- und Firsthöhen bzw. Gebäudehöhen dürfen nicht überschritten werden.

Die Traufhöhe ist definiert als Schnittpunkt der Außenwandfläche mit der Dachhaut über der

natürlichen Geländeoberfläche im geometrischen Mittelpunkt der Gebäude. Die Firsthöhe ist definiert

als Maß zwischen dem höchsten Punkt der Dachfläche und der natürlichen Geländeoberfläche im

geometrischen Mittelpunkt der Gebäude. Die Gebäudehöhe ist definiert als Maß zwischen dem

höchsten Punkt des Gebäudes (bzw. des flach geneigten Daches) und der natürlichen

Geländeoberfläche im geometrischen Mittelpunkt der Gebäude.

b) Soweit die Dachneigungen festgesetzt sind, müssen die Dächer der Hauptbaukörper entsprechend

und als Satteldächer ohne Abwalmungen ausgebildet werden, dabei sind auch gegeneinander

versetzte Pultdächer gestattet.

c) Die Gesamtlänge von Dachaufbauten und -einschnitten darf zusammen maximal die Hälfte der

Trauflänge der zugehörigen Dachfläche betragen.

d) Im Bereich mit Dachneigungsfestsetzungen zwischen 0° und 10° sind nur Gebäude mit

Flachdächern oder sehr flach geneigten Dächern zulässig.

2. Gestaltung der Einfriedungen in den Allgemeinen Wohngebieten

a) Entlang öffentlicher Verkehrsflächen sind Einfriedungen nur als Hecken oder Trockenmauern

zulässig, zur Sicherheit können Maschendrahtzäune bis zu einer Höhe von 0,80 m eingezogen

werden. Trockenmauern dürfen eine Höhe von 1,0 m über Niveau der Verkehrsfläche nicht

überschreiten.

b) Entlang öffentlicher oder privater Grünflächen sind Einfriedungen nur als Hecken oder

Trockenmauern zulässig, zur Sicherheit können Maschendrahtzäune bis zu einer Höhe von 1,20 m

eingezogen werden.

[neu:] Trockenmauern dürfen eine Höhe von 1,0 m über Niveau der Grünfläche nicht überschreiten.

3. Mobilfunkantennen

Innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete sind ortsfeste Mobilfunk-Antennenanlagen unabhängig von

ihren Abmessungen grundsätzlich nicht zulässig. CB-Funk- und Amateurfunk-Anlagen bleiben hiervon

ausgenommen.

Verkehrsflächen

Sonstige Planzeichen

Umgrenzung des Ergänzungsbereiches

nur Einzel- u.

Doppelhäuser

FH max. 10,00 m

TH max. 4,10 m

DN 42°-52°

ED

Maß der baulichen Nutzung

Grundflächenzahl: z.B. 0,3

Zahl der zulässigen VollgeschosseI-II

Bauweise, Baulinie,  Baugrenzen, überbaubare Flächen

Baugrenze

GRZ 0,3

Offene Bauweise

2 Whg

Zahl der zulässigen Wohnungen

je Gebäude

maximale Traufhöhe, siehe Örtliche Bauvorschriften

maximale First-/Gebäudehöhe, siehe Örtliche Bauvorschriften

zulässige Dachneigungen, siehe Örtliche Bauvorschriften

Flächen mit passiven Lärmschutzmaßnahmen,

siehe Textliche Festsetzungen

LS: A

Art der baulichen Nutzung

WA

Allgemeines Wohngebiet

Rechtsgrundlagen  für den Ergänzungsbereich

 in der jeweils zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses gültigen Fassung

Bundesrecht:

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S.

2414), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I. S. 1509)

Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 23.01.1990 (BGBL. I S. 132), zuletzt geändert durch Art. 3

des Gesetzes vom 22. April 1993 (BGBl I S. 466)

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege

(Bundesnaturschutzgesetz - BnatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I. S. 2542), zuletzt geändert durch

Artikel 5 des Gesetzes vom 6. Februar 2012 (BGBl. I S. 148)

Bundesbodenschutzgesetz; Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur

Sanierung von Altlasten (BBodSchG) vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch

Gesetz vom 9.12.2004 (BGBl. I S. 3214)

Bundeswaldgesetz vom 02.05.1975 (BGBl. I S. 1037), zuletzt durch das Gesetz vom 31. Juli 2010

(BGBl. I S. 1050)

Bundes-Immissionsschutzgesetz  (BImSchG) in der Neufassung der Bekanntmachung vom 26.

9.2002 (BGBl. I S. 3830), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes v. 11.8.2010 (BGBl. I 1163)

Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert

durch Artikel 12 des Gesetzes vom 11. August 2010 (BGBl. I S. 1163)

Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I 1991, S. 58), zuletzt geändert

durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 (BGBl. I S. 1509)

Landesrecht:

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung

vom 1. März 2000 (GV NRW S. 256), zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2011 (GV

NRW S. 729)

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der

Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes

vom 13. Dezember 2011 (GV NRW S. 685)

Landschaftsgesetz für das Land NRW (LG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Juli

2000 (GV NRW S. 568), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. März 2010 (GV NRW S. 185)

Wassergesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG -) in der Fassung der

Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV NRW S. 926), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes

vom 16.03.2010 (GV NRW S. 185)

Landesforstgesetz für das Land NRW (LFoG) in der Neufassung vom 24.04.1980 (GV NRW S. 546 /

SGV NRW 790), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. März 2010 (GV NRW S. 185)

Verwaltungsgerichtsordnung  (VwGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. März 1991

(BGBl. I S. 686), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 24. November 2011 (BGBl. I S.

2302)

Verordnung über die öffentliche Bekanntmachung  von kommunalem Ortsrecht

(Bekanntmachungsverordnung - BekanntmVO) vom 26. August 1999 (GV NRW S. 516), zuletzt

geändert durch Verordnung vom 5. August 2009 (GV NRW S. 442, 481)

bisherige Grenze des Bebauungsplanes

geplante Bushaltestelle

H

Grünflächen

Flächen für die Regelung des

Wasserabflusses

Flächen für die Regelung des Wasserabflusses

Zweckbestimmung:

Regenwasser-Rückhaltebecken

RRB

Die Planunterlage entspricht den Anforderungen des § 1 der Planzeichenverordnung

vom 18.12.1990

übergreifende Festsetzungen

Kennzeichnung  gemäß § 9 (5) 2. BauGB

Bergbau:

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt innerhalb der Fläche, unter der der Bergbau

umgeht.

Fläche mit Altlastenverdachtsfläche/Altstandort "ehemalige Tagesanlage

Püsselbüren" FIS AlBo (07-125), siehe Hinweise

Grünfläche, öffentlich und privat

Parkanlage

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

Kinderspielplatz

Pflanzgebot für Laubbaum

oberirdische Leitung, abgängig (s. a. Hinweise)

X

unterirdische Leitung, abgängig (s. a. Hinweise)

X

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung:

Geh- und Radweg

Straßenbegrenzungslinien

Öffentliche Straßenverkehrsfläche

G + R

Der Rat der Stadt Ibbenbüren hat am 21.06.2006 gemäß § 2 (1) BauGB die

Ergänzung des Bebauungsplanes beschlossen.

Entwurf mit Begründung hat gemäß § 4a (3) BauGB erneut öffentlich ausgelegen

vom 27.03.2012 bis 10.04.2012.

Entwurf mit Begründung hat einschließlich der vorliegenden umweltbezogenen

Stellungnahmen gemäß § 3 (2) BauGB öffentlich ausgelegen vom 07.12.2010 bis 06.01.2011

i. V. Stadtbaurat

............................................................

Der Bürgermeister

........................................................................................

Der Rat der Stadt Ibbenbüren hat gemäß § 3 (2) BauGB die fristgemäß vorgebrachten

Stellungnahmen geprüft und am 09.05.2012 den Bebauungsplan gemäß § 10 (1) BauGB als

Satzung beschlossen.

Schriftführer

Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes und Auslegung des Bebauungsplanes einschließlich

Begründung sowie der zusammenfassenden Erklärung gemäß § 10 (3) BauGB bekanntgemacht

am 27.10.2012.

gez.:  Steingröver

gez.:  Siedler

gez.:  Siedler

gez.:  Ahmann

gez.:  Steingröver

gez.:  Steingröver
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